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AUSSCHREIBUNG 
für den 

SV BREMEN 10 

MITTELSTRECKENTAG 
am Sonntag, 13.Mai 2012 im Unibad Bremen, 

50m-Bahn - elektronische Zeitmessung 

Einlass: 10:00 Uhr - Beginn: 11:00 Uhr - Kampfrichtersitzung: 10:20 Uhr 

WK   1 200m Lagen weiblich Jahrg. 2002 und älter 

WK   2 200m Lagen männlich Jahrg. 2002 und älter 

WK   3 100m Freistil weiblich Jahrg. 2002 und älter 

WK   4 100m Freistil männlich Jahrg. 2002 und älter 

WK   5 200m Schmetterling weiblich Jahrg. 2000 und älter 

WK   6 200m Schmetterling männlich Jahrg. 2000 und älter 

WK   7 100m Rücken weiblich Jahrg. 2002 und älter 

WK   8 100m Rücken männlich Jahrg. 2002 und älter 

WK   9 200m Brust weiblich Jahrg. 2002 und älter 

WK 10 200m Brust männlich Jahrg. 2002 und älter 

WK 11 400m Freistil weiblich Jahrg. 2002 und älter 

WK 12 400m Freistil männlich Jahrg. 2002 und älter 
-  20  Minuten  Pause  -  

WK 13 100m Schmetterling weiblich Jahrg. 2002 und älter 

WK 14 100m Schmetterling männlich Jahrg. 2002 und älter 

WK 15 200m Rücken weiblich Jahrg. 2002 und älter 

WK 16 200m Rücken männlich Jahrg. 2002 und älter 

WK 17 100m Brust weiblich Jahrg. 2002 und älter 

WK 18 100m Brust männlich Jahrg. 2002 und älter 

WK 19 200m Freistil weiblich Jahrg. 2002 und älter 

WK 20 200m Freistil männlich Jahrg. 2002 und älter 

WK 21 400m Lagen weiblich Jahrg. 2000 und älter 

WK 22 400m Lagen männlich Jahrg. 2000 und älter 
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN: 

1. Veranstalter und Ausrichter: 

Schwimmverein Bremen von 1910 e.V.   www.svbremen10.de 

2. Wettkampfbestimmungen und Teilnahmeberechtigungen 

Die Durchführung der Wettkämpfe erfolgt nach den Wettkampfbestimmungen, der Rechtsordnung 
und den Anti-Doping-Bestimmungen des DSV. Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine, Abteilungen 
und Startgemeinschaften, die dem DSV angehören.  
Die Vereine garantieren mit Abgabe der Meldungen die Sportgesundheit ihrer 
TeilnehmerInnen. Alle TeilnehmerInnen müssen beim DSV registriert und für das Jahr 2012 
lizenziert sein. 
Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 2002 dürfen gemäß §9, Absatz 2 WB-AT 
(Jugendschutz) nicht mehr als 5 Starts pro Tag absolvieren. 

Für behinderte SportlerInnen gelten zusätzlich folgende Bestimmungen: 

• Vorliegen eines gültigen Gesundheitsnachweises, ggf. mit Ausnahmegenehmigung. 

• Vorliegen eines amtlichen Medikamentennachweises entsprechend den Antidopingbestimmungen. 

• Die Behinderung und die Ausnahmeregel müssen für den Schiedsrichter der Veranstaltung trans-
parent sein, d.h. eine entsprechende verständliche Formulierung auf einem Klassifizierungsnach-
weis muss vorliegen. 

• Für Behinderte mit entsprechendem Klassifizierungsnachweis sind neben den Wettkampfbestim-
mungen des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) die Regeln des IPC anzuwenden. 

3. Beschreibung der Wettkampfanlage: 

Sportbad Universität; Badgasteiner Straße; 28359 Bremen. Die Wettkampfbahn ist 50m lang, ca. 2,5 
m bis 3,8 m tief und hat 10 durch wellenbrechende Leinen abgegrenzte Startbahnen. Die 
Wassertemperatur beträgt ca. 26 °C . 

4. Zeitmessung: 

Es erfolgt elektronische Zeitmessung. Bei Ausfall der elektronischen Zeitmessanlage erfolgt 
Handzeitnahme. 

5. Startregelung: 

Der Start erfolgt nach der Einstartregel. 

6. Laufeinteilung: 

Die Läufe werden nach Meldezeiten gesetzt. Der Veranstalter behält sich Streichungen bei einer zu 
großen Anzahl von Meldungen vor. 

7. Meldungen: 

Die Erklärung über die Sporttauglichkeit der gemeldeten Aktiven entsprechend WB AT §8 
muss mit allen Meldungen abgegeben werden! Die Meldungen sind auf Meldebögen und Meldelis-
ten des DSV Form 101/102, im DSV-Format oder per Meldeprogramm, das vorab auf der Homepage 
www.svbremen10.de bereitgestellt wird (bitte mit Kontrollausdruck) zu senden an: 

Stefan Lehmann  &  Andrea Hinsch-Lehmann 
Fritz - Erler - Str. 60 

28279 Bremen 
Telefon (0421-) 872 70 80 

Email: hinsch-lehmann@t-online.de 

Bitte die Jahrgangsangaben in der Streckenausschreibung beachten! Nicht entsprechende Meldun-
gen werden zurück gewiesen. – Nach- und Ummeldungen sind nicht zulässig! 
Das Meldeergebnis wird per Mail versendet und steht zeitgerecht auf der Homepage www.svbremen10.de 
zum Herunterladen bereit. Die Vereine werden gebeten, ihre Ausdrucke selbst anzufertigen. 
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8. Meldeschluss:  

Meldeschluss:  Sonntag ,  29 .  Apr i l  2012 ,  20:00  

9. Meldegeld:

Das Meldegeld beträgt je Meldung für 100m-Strecken 
4,00 €, für 200m- + 400m-Strecken 5,00 € und ist vor 
Wettkampfbeginn auf nebenstehendes Konto zu 
überweisen, bzw. im Protokollraum zu entrichten: 

SV Bremen von 1910 e.V. 
Kto-Nr.: 110 9586 
BLZ: 290 501 01 
Sparkasse Bremen 

10. Meldungen von Kampfrichtern: 

Jeder teilnehmende Verein ist gebeten, folgende Anzahl von Kampfrichtern zu stellen:  
Bis 10 Meldungen 1 Kampfrichter, bis 30 Meldungen 2 Kampfrichter, darüber hinaus 3 Kampfrichter.  

Die namentliche Nennung oder Angabe der Verwendung bei Abgabe der Meldung ist nicht notwendig. 
Die Einteilung des Kampfgerichtes erfolgt in der Kampfrichtersitzung. 

Stoppuhren bitte selber mitbringen; Kampfrichterkleidung, bestehend aus neutralem, weißem Hemd 
und weißer Hose ist erwünscht. 

11. Wertung und Auszeichnungen: 

Jahrgangswertung für die Jahrgänge 2002 und 2001. 

Wertung in den Jugendaltersklassen 2012 des DSV für: Jugend C (2000/99), Jugend B (98/97), Ju-
gend A (96/95), sowie die Jg.1994 und älter.  

Für die 200m-Strecken Schmetterling + Rücken sowie die 400m-Strecken Lagen + Freistil erfolgt eine 
offene Wertung. 

Auszeichnungen: Medaillen für die Plätze 1-3 jeder Wertungsklasse, 
   Urkunden für die Plätze 1-8 jeder Wertungsklasse. 

12. Siegerehrungen: 

Siegerehrungen sind Bestandteil des Wettkampfes. Der Veranstalter behält sich vor, hierfür weitere 
Pausen einzurichten. Nicht entgegengenommene Preise oder Auszeichnungen werden nicht 
nachgesandt. 

13. Protokolle und Urkunden: 

Papierprotokolle werden nur noch auf ausdrücklichen Wunsch angefertigt. Postversand von Protokol-
len und Urkunden nur gegen Hinterlegung von 5 Euro Portogeld oder frankiertem Umschlag. 
Protokolldateien werden per Mail versandt oder auf Datenträger ausgegeben, sowie zeitnah auf die 
Homepage www.svbremen10.de eingestellt. 

14. Haftung: 

Der Veranstalter, der Ausrichter und die Bremer Bäder übernehmen keinerlei Haftung für abhanden ge-
kommene Kleidung oder Wertsachen. Das Betreten des Badkomplexes geschieht auf eigene Gefahr. Auch 
hier haften weder der Eigentümer noch der ausrichtende Verein für Unfälle und deren Folgen. 

D i e  V e r a n s t a l t u n g  i s t  b e i m  D e u t s c h e n  S c h w i m m v e r b a n d  a n g e z e i g t .  

Schwimmverein Bremen von 1910 e.V.    Bremen, im Dezember 2011 

Anka SanderAnka SanderAnka SanderAnka Sander    
    Sportliche Leitung 


